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﻿ 5

Vorwort

Das Familien- und Personenrecht schläft nie, wobei seit der letzten Auflage 
vor allem der Gesetzgeber für Bewegung gesorgt hat. Die Neuauflage steht 
ganz unter dem Eindruck der Namensrechtsreform des Jahres 2024: Mit 
dem Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und 
des Internationalen Namensrechts vom 11. 6. 2024 hat der deutsche Gesetz-
geber das Sachrecht punktuell liberalisiert, durch die Möglichkeit von Dop-
pelnamen als Ehe- und Geburtsnamen und zahlreiche Namensneubestim-
mungstatbestände, von denen die Bürger teils auch anlasslos nach Errei-
chen der Volljährigkeit Gebrauch machen können. Neuland betritt das deut-
sche Namensrecht mit der Inkorporation minderheitlicher und ausländi-
scher Namenstraditionen. Die klassischen Namensfunktionen – Individua-
lisierung und Klassifizierung – weichen zunehmend der Selbstdarstellungs-
funktion des Namens. Auf völlig neue Füße gestellt hat der Reformgesetzge-
ber das Namenskollisionsrecht, speziell durch den Wechsel vom Staatsange-
hörigkeits- zum Aufenthaltsprinzip, ergänzt durch eine allgemeine Rechts-
wahlmöglichkeit zugunsten des Heimatrechts. Es bleibt zu hoffen, dass die 
zahlreichen offenen Fragen, die dieses umfangreiche Reformgesetz auf-
wirft, rasch die Gerichte erreichen; die Standesämter sollten großzügig von 
der Möglichkeit der Zweifelsvorlage nach § 49 Abs. 2 PStG Gebrauch machen.

Aber nicht nur das neue Namensrecht war einzuarbeiten  – eine ange-
sichts der Komplexität der Regelungen alles andere als einfache Aufgabe. 
Neue Akzente im Familien- und Personenrecht hat der Gesetzgeber auch 
durch das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechts-
eintrag vom 19. 6. 2024 und durch das Gesetz zum Schutz Minderjähriger bei 
Auslandsehen vom 24. 6. 2024 gesetzt. Zu berücksichtigen waren aber auch, 
wie bei jeder Neuauflage dieses Werkes, neuere Rechtsprechung und Litera-
tur, wobei das Werk auf dem Stand von Heft 2/2025 der StAZ ist.

Für wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung der Neuauflage danke 
ich den Mitarbeitern meines Lehrstuhls, vor allem Charlotte Wendland. Zu 
Dank verpflichtet bin ich auch der großen Personenstandsfamilie: den Lan-
desfachverbänden und dem Bundesverband für die zahlreichen Foren, auf 
denen familien- und personenrechtliche Fragen diskutiert werden können, 
den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbands für den 
regen Austausch zu aktuellen Entwicklungen und der Schriftleitung der 
StAZ für die hervorragende Stoffauswahl im allmonatlichen Heft.

Für diese Auflage gilt angesichts der zahlreichen Neuregelungen ganz be-
sonders: Für Hinweise auf Fehler oder Ungenauigkeiten (gerne auch direkt 
an anatol.dutta@lmu.de) bin ich der Leserschaft sehr verbunden.

München, im Februar 2025
Anatol Dutta
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6 Vorwort

Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

Die Geschichte des vorliegenden Buches ist verschlungen. Es ist hervorge-
gangen aus dem von Franz Massfeller und Werner Hoffmann begründeten 
und später von Reinhard Hepting und Berthold Gaaz fortgeführten Kom-
mentar zum Personenstandsrecht. Die Personenstandsrechtsreform von 
2009 gab dem Verlag und den damaligen Autoren den Anstoß, die bisherige, 
auf drei Ordner verteilte Loseblattsammlung als Dokumentation des bis zur 
Reform bestehenden Rechtszustands bestehen zu lassen und die Neube-
arbeitung mit gestrafftem Inhalt auf selbständige Einzelbände umzustel-
len: Der Band 1 (Ordner I und II) des Ursprungswerks fand Fortsetzung im 
Handkommentar zum Personenstandsgesetz von Gaaz/Bornhofen […]. 
Band 2 wurde mit dem vorliegenden Handbuch (Ordner III) fortgeführt […].

Durch den unerwarteten und – vor allem – viel zu frühen Tod von Rein­
hard Hepting (Nachruf von Gaaz, StAZ 2013, 33) wurde eine Lücke gerissen, 
die nur schwer zu füllen sein wird. Dennoch habe ich nicht gezögert, die Be-
arbeitung dieses Standardwerks zum personenstandsrelevanten Familien-
recht zu übernehmen, freilich in vollem Bewusstsein, dass jede Überarbei-
tung potentiell eine Verschlechterung bedeutet.

Die in der familienrechtlichen Literatur einmalige Zielsetzung des Hand-
buchs  – wie sie von Hepting mit großer Konsequenz verfolgt wurde  – soll 
weiterhin bewahrt werden: Das Handbuch wendet sich an die Standesämter, 
ihre Aufsichtsbehörden und an die Personenstandsgerichte und stellt das 
materielle deutsche und internationale Familienrecht mit angrenzenden 
Fragen des Personenrechts dar, soweit es für die Arbeit der Personenstands-
behörden von Bedeutung ist.

Aus dieser Zielsetzung erklären sich Inhalt und Stil der Darstellung. 
Rechtsfragen, die die Standesämter eigenständig beantworten müssen, sind 
ausführlich erörtert; muss nur die Entscheidung eines Gerichts transkri-
biert werden, fällt die Erörterung knapper aus. Die Information baut im We-
sentlichen auf der Rechtsprechung auf; wo diese fehlt, wird die praktika-
belste der im Schrifttum vertretenen Auffassungen bevorzugt, nach Mög-
lichkeit entnommen aus Werken, die den Standesämtern leicht zur Verfü-
gung stehen. Querverweisungen auf das Werk von Gaaz/Bornhofen stellen 
den Bezug zum Personenstandsverfahren her. Die rechtswissenschaftliche 
Diskussion wird dort vernachlässigt, wo sich bereits eine gefestigte und für 
die Standesämter verbindliche Praxis etabliert hat, aber überall dort aufge-
griffen und weitergeführt, wo die Dinge noch im Fluss sind. Ziel ist stets 
eine für die standesamtliche Praxis sinnvolle Lösung. 
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51

Teil I 
Personenstandsverfahren und materielles 
Recht

A.  Die Grundlagen des Personenstandsrechts

I.  Die Aufgaben des Standesamts
1.  Die Beurkundung des Personenstands

Die wichtigste Aufgabe der Standesämter ist die Beurkundung des Perso-
nenstands und die darauf aufbauende Erteilung von Personenstandsurkun-
den.

§ 1 Abs. 1 Satz 1 PStG definiert den Begriff »Personenstand« als die sich aus 
den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person inner-
halb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens.

Zum Zweck der Beurkundung führt das Standesamt das Eheregister (frü-
her Heiratsbuch), das Lebenspartnerschaftsregister, das Geburtenregister 
(früher Geburtenbuch) und das Sterberegister (früher Sterbebuch), § 3 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 PStG; vgl. Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 3 PStG Rdnr. 9 ff.  
Wegen Einzelheiten zur Beurkundungstätigkeit der Standesämter s. Gaaz/
Bornhofen/Lammers, § 1 PStG Rdnr. 9 ff. sowie § 9 PStG Rdnr. 5 ff.

2.  Die Stellung des Standesamts zwischen öffentlichem und privatem 
Recht

Registerführung und Ausstellung von Urkunden sind hoheitliche Tätigkei-
ten, die Führung der Personenstandsregister eine Aufgabe der allgemeinen 
inneren Verwaltung. Personenstandsrecht ist mithin öffentliches Recht.

Der öffentlichrechtliche Charakter des Personenstandsverfahrens kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die qualitativ wichtigste Tätigkeit des 
Standesamts in der Anwendung materiellen Zivilrechts liegt. Seine wichtigs-
te Aufgabe ist die Prüfung und Anwendung privatrechtlicher Normen. Aus 
ihnen ergibt sich der Inhalt der ihm obliegenden Registereinträge; daneben 
hat das Standesamt an personenstandsändernden Erklärungen mitzuwir-
ken, sei es durch deren Entgegennahme, sei es durch Beurkundung oder Be-
glaubigung.
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Teil I  Personenstandsverfahren und materielles Recht52

Wegen dieser im Kern zivilrechtlichen Tätigkeit des Standesamts hat der 
Gesetzgeber gegen Entscheidungen des Standesamts auch den Rechtsweg zu 
den Zivilgerichten eröffnet (s. § 50 Abs. 1 PStG) und deren Verfahrensord-
nung dem FamFG unterstellt (s. § 51 Abs. 1 Satz 1 PStG). Nur die Amtsgerichte 
(Zivilgerichte) sind befugt, die Standesämter zur Vornahme einer Amts-
handlung anzuhalten. Stimmt die Aufsichtsbehörde nicht mit der Rechtsan-
sicht des Standesamts überein, so hat auch sie nur die Möglichkeit, eine Ent-
scheidung des Amtsgerichts herbeizuführen, vgl. §§ 48 Abs. 2, 49 Abs. 1 PStG; 
dazu Gaaz/Bornhofen/Lammers, § 48 PStG Rdnr. 7, § 49 PStG Rdnr. 9.

Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, dass das Standesamt in 
Zweifelsfällen auch von sich aus die Entscheidung des Amtsgerichts zu der 
Frage herbeiführen kann, ob eine bestimmte Amtshandlung vorzunehmen 
ist, § 49 Abs. 2 PStG. Diese im Bereich der öffentlichen Verwaltung einmalige 
Regelung verpflichtet die Gerichte zur Kooperation mit dem Standesamt 
und zeigt die enge Verbindung des Personenstandswesens mit der Zivil-
rechtspflege; allgemein zu diesem Verfahren und seiner Besonderheit Gaaz/
Bornhofen/Lammers, § 49 PStG Rdnr. 18 ff.

II.  Die Personenstandsbeurkundung als Beweismittel
Der wichtigste Zweck des Personenstandswesens ist es, in Gestalt der Perso-
nenstandsregister ein verlässliches Beweismittel für Personenstandsver-
hältnisse zu schaffen. Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 PStG werden die in den Regis-
tern eingetragenen Rechtsverhältnisse als bestehend vermutet. Außenwir-
kung erhalten die Eintragungen durch die Personenstandsurkunden, § 54 
Abs. 2 PStG.

Damit erleichtert das Personenstandswesen den zivilrechtlichen, aber 
auch öffentlichrechtlichen Rechtsverkehr. Wenn es in zivilrechtlichen oder 
Verwaltungsverfahren auf die in § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG definierten Rechtsver-
hältnisse einer Person ankommt, müssen die mit der Sache befassten Ge-
richte und Behörden den Personenstand nicht selbst feststellen, sondern 
können zunächst die Personenstandsurkunden zugrunde legen.

Allerdings erschöpft sich die Beurkundung in der Schaffung von Beweis-
mitteln. Sie hat selbst grundsätzlich keine konstitutive Wirkung. Der Nach-
weis der Unrichtigkeit der beurkundeten Tatsache ist jederzeit möglich, § 54 
Abs. 3 Satz 1 PStG. 

Dabei ist stets zu beachten, dass das Personenstandsrecht nur »Diener 
des materiellen Rechts« ist (so treffend Beitzke, StAZ 1984, 198), insbesondere 
bei Auslandsfällen. Das bedeutet, dass es einen materiellrechtlichen Rechts-
zustand immer so beurkunden muss, wie er sich im ausländischen Recht 
darstellt, auch wenn der Inhalt der Eintragung von dem vom deutschen 
Recht her Gewohnten abweicht. Allerdings lädt der Gesetzgeber zunehmend 
das Personenstandsrecht materiellrechtlich auf. Fragen, die eigentlich ma-
teriellrechtlicher Natur sind, werden im Personenstandsrecht geregelt, etwa 
die Änderung der Reihung der Vornamen (§ 45 a PStG).
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Das PStG unterscheidet die Einträge auch in formaler Hinsicht deutlich 
nach deren Beweiskraft: In § 3 Abs. 1 Satz 2 PStG unterscheidet das Gesetz 
zwischen einem urkundlichen Teil (Haupteintrag und Folgebeurkundun-
gen), der nach § 54 Abs. 1 Satz 1 PStG an der Beweiskraft der öffentlichen Ur-
kunde teil hat, und einem Hinweisteil, dem diese Beweiskraft gemäß § 54 
Abs. 1 Satz 2 PStG nicht zukommt.

Zum Begriff der Folgebeurkundung s. allgemein § 5 Abs. 2 PStG, zum Be-
griff des Hinweises § 5 Abs. 3 PStG.

B.  Elemente des Familienstatusrechts

Zum Aufgabengebiet des Standesamts  – und damit zum Familienstatus-
recht – gehören alle zivilrechtlichen Fragen, die unmittelbar oder mittelbar 
mit dem »Personenstand« des Menschen zusammenhängen. Hierzu gehört 
das Personenrecht mit dem Recht der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie 
dem Recht des Namens und der Geschlechtszugehörigkeit, ferner das Fami­
lienrecht, soweit es den familienrechtlichen Status (Ehe, Abstammungsver-
hältnisse usw.) betrifft. In Fällen mit Auslandsbezug ist zudem das interna­
tionale Privatrecht heranzuziehen, bei dessen Anwendung  – jedenfalls im 
Hinblick auf den Personenstand – immer noch die Staatsangehörigkeit eine 
wichtige Rolle spielt.

I.  Personenrecht
1.  Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Rechtsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu 
sein, also Rechte und Pflichten zu haben. Sie ist Voraussetzung für die recht-
liche Existenz des Menschen und beginnt mit der Geburt, § 1 BGB, s. 
Rdnr. II-1 ff. und Rdnr. IV-1 ff.

Die Rechtsfähigkeit des Menschen endet mit seinem Tod. Als Inhaber sei-
ner Rechte und Pflichten tritt gemäß § 1922 Abs. 1 BGB sein Erbe im Wege der 
Universalsukzession (im Hinblick auf den gesamten Nachlass) und des Von-
selbsterwerbs (direkt und ohne weiteres Zutun) an seine Stelle.

Die Todeserklärung beendet die Rechtsfähigkeit nicht unmittelbar, son-
dern hat nur die Wirkung, dass der Tod vermutet wird, §§ 9 Abs. 1 Satz 1, 44 
Abs. 2 Satz 1 VerschG; s. hierzu im Einzelnen Rdnr. II-13 ff.

Während die Rechtsfähigkeit das statische Moment der Inhaberschaft 
von Rechten und Pflichten betrifft, bezieht sich die Geschäftsfähigkeit auf 
das dynamische Moment der Veränderung von Rechten und Pflichten 
durch privatautonome Gestaltung der eigenen Rechtsverhältnisse. Sie steht 
für die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte durch Abgabe oder Entgegennahme von 
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Teil I  Personenstandsverfahren und materielles Recht54

Willenserklärungen in eigener Person oder durch selbstbestellte Vertreter 
wirksam vorzunehmen, s. Rdnr. II-38 ff.

Zu den Regelungen über die Geschäftsfähigkeit gehören zum einen ihre 
Definition und ihre Einschränkungen (beschränkte Geschäftsfähigkeit, Ge-
schäftsunfähigkeit) sowie zum anderen die Regelungen, auf welche Weise 
eine in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkte Person am Rechtsverkehr – 
insbesondere auch am personenstandsrelevanten Rechtsverkehr – teilneh-
men kann.

2.  Der Name

Der Name ist gedankliches und sprachliches Mittel zur Unterscheidung von 
Individuen; wegen Einzelheiten zu den Funktionen des Namens s. Rdnr. II-
133 ff.

Je nach Kulturkreis und historischer Entwicklung findet man zwei- oder 
dreiteilige Namen, aber auch Einzelnamen, und unter ihnen wiederum 
unterschiedliche Namenstypen mit verschiedenen Funktionen. Das deut-
sche Namensrecht kennt traditionell die Zweiteilung in Vor- und Familien-
namen (Nachname); dies führt zu Anpassungsproblemen in Fällen mit Aus­
landsbezug (hierzu näher Rdnr. II-247 ff.)

Der Name besitzt für die Identifizierung des Einzelnen und die Einord-
nung in die familiären Zusammenhänge eine außerordentlich große Bedeu-
tung; er gehört deshalb konsequenterweise kraft ausdrücklicher gesetzli-
cher Anordnung zum Personenstand, § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG.

3.  Das Geschlecht

Ein drittes Element des Personenstands, das § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG zwar nicht 
nennt, das aber dennoch personenstandsrechtlich an zahlreichen Stellen 
erfasst wird, weil die Rechtsordnung an diese Eigenschaft der Person 
Rechtsfolgen knüpft, ist das Geschlecht des Menschen, wobei das deutsche 
Recht neben Männern und Frauen auch Personen mit diversem und offe-
nem Geschlechtseintrag kennt.

Während sich die rechtliche Geschlechtszugehörigkeit bei Geburt eines 
Menschen allein anhand körperlicher Merkmale bestimmt (s. Rdnr. IV-231), 
tritt mit zunehmender Reife des Menschen seine Geschlechtsidentität als 
rechtliches Zuweisungskriterium in den Mittelpunkt: Der Einzelne kann 
seine rechtliche Geschlechtszugehörigkeit durch Erklärung gegenüber dem 
Standesamt festlegen; diese personenrechtliche Privatautonomie gestaltet 
das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) näher aus; hierzu s. Rdnr. V-951 ff.

II.  Familienrecht
1.  Kindschaft

Grundlage der Kindschaft ist grundsätzlich die leibliche Abstammung. Dem-
entsprechend versucht das Recht, die Abstammung im Rechtssinne an der 
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biologischen und genetischen zu orientieren. Dies gelingt am einfachsten 
bei der Mutter, deren Mutterschaft als unmittelbare Folge der Geburt fest-
steht, § 1591 BGB. Nicht so offensichtlich ist, wer der biologische Vater des 
Kindes ist; das Gesetz stellt daher auf äußere soziale Kriterien ab, die mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit die leibliche Vaterschaft indizieren, 
§ 1592 Nr. 1 und 2 BGB. Lediglich bei der gerichtlichen Vaterschaftsfeststel-
lung nach § 1592 Nr. 3 BGB i. V. m. § 1600 d BGB oder § 182 Abs. 1 FamFG folgt 
die rechtliche Vaterschaft stets der leiblichen; hierzu s. Rdnr. V-262 ff. 

Die Möglichkeiten der künstlichen Fortpflanzung bringen es mit sich, 
dass zunehmend neben der leiblichen Abstimmung auch die soziale und in-
tentionale Elternschaft abstammungsrechtliche Relevanz entfaltet.

Im Lauf der Rechtsentwicklung bestand lange Zeit ein qualitativer Unter-
schied zwischen der ehelichen und der nichtehelichen Kindschaft. Das Kind-
schaftsrechtsreformgesetz von 1997 hat jedoch die einheitliche Kindschaft 
eingeführt und in § 1592 BGB auch eine regelungstechnische Gleichstellung 
der ehelichen und nichtehelichen Kinder vorgenommen, s. Rdnr. IV-13 ff. Da-
mit ist der Begriff der Ehelichkeit als Statusmerkmal entfallen, ebenso das 
damit verklammerte Rechtsinstitut der Legitimation, s. Rdnr. IV-17.

Neben der biologischen Abstammung kennt das deutsche Recht auch 
eine »künstliche« Kindschaft, begründet durch eine Adoption, die unter 
dem Begriff der »Annahme als Kind« in den §§ 1741 ff. BGB geregelt ist; s. 
hierzu Rdnr. V-389 ff.

Kindschaft und Abstammung gehören terminologisch zum Personen-
stand i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG.

2.  Ehe und Lebenspartnerschaft

Ebenfalls dem Personenstand i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1 PStG zuzuordnen sind 
die Ehe und die – ihr zwischenzeitlich immer stärker angenäherte – gleich-
geschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaft, die heute nur noch für 
Altfälle relevant ist. 

Ihre Begründung gehört zum Aufgabenbereich der Standesämter (im 
Hinblick auf Lebenspartnerschaften nach der Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare jedenfalls bis zum 1. 10. 2017; s. Rdnr. III-790 ff.); ihre Auf-
lösung und Aufhebung unter Lebenden erfolgt durch die Gerichte und ist 
vom Standesamt lediglich in die Register zu übertragen.

III.  Internationales Privatrecht und internationales 
Zivilverfahrensrecht (IPR und IZVR)
Einen personenstandsrechtlichen Sachverhalt dem deutschen Recht zu 
unterstellen ist nur dann gerechtfertigt, wenn er einen ausreichend engen 
Bezug zu Deutschland hat. Ist sein Bezug zum Ausland stärker als zum In-
land, so kann es geboten sein, ausländische Vorschriften heranzuziehen.
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